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Hintergrund

Seit Ende der 1980er-Jahre hat sich das
DNA-Profil weltweit zu einem maßgeb-
lichen Instrument der Strafverfolgung
entwickelt, das aus der heutigen Foren-
sik nicht mehr wegzudenken ist. Dabei
hat sich das klassische DNA-Profil in
den letzten 20 Jahren nicht wesentlich
verändert. Das auf nichtcodierenden
und hochvariablen „short tandem re-
peats“ (STR) basierende Profil ist für
die datenbankbasierte Identifikation von
Tatverdächtigen nach wie vor das Mittel
der Wahl. Sein Wert für die Ermitt-
lung ist aber gering, wenn sich das
DNA-Profil des Tatverdächtigen nicht
in der staatlichen DNA-Datenbank be-
findet. In den letzten Jahren wurden
jedoch erfolgreich große wissenschaftli-
che Anstrengungen unternommen, um
auch in diesen Fällen die in biologi-
schen Tatortspuren enthaltene DNA für
die Ermittlung nutzen zu können. So
existiert heute eine Reihe von Vorher-
sageverfahren, die es ermöglichen, mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine
Aussage über mutmaßliche persönliche
Eigenschaften des Spurenverursachers
zu machen (forensische DNA-Phänoty-
pisierung) [1]. Als Zukunftsvision dient
das anhand genetischer Analysen er-
stellte Phantombild. Die Erwartungen
an diese Vorhersagetechniken sind somit
groß, weshalb in den meisten Ländern
der Wunsch besteht diese anzuwenden.
Dazu ist jedoch oft eine Anpassung
der gesetzlichen Regelung erforderlich,

da diese neuen forensisch-genetischen
Methoden nicht mehr nur einen indi-
vidualisierenden Zahlencode, sondern
persönliche Eigenschaften der Betroffe-
nen zutage fördern. In Europa ist die
forensische DNA-Phänotypisierung der-
zeit nur in den Niederlanden und in der
Slowakei explizit gesetzlich zugelassen
und geregelt [2]. In Deutschland und
der Schweiz ist derzeit die Analyse von
persönlichen Eigenschaften im Rahmen
der Strafermittlung gesetzlich verboten.
In beiden Ländern sind jedoch Gesetz-
gebungsverfahren im Gange, die eine
Zulassung der forensischen DNA-Phä-
notypisierung anstreben. In der Schweiz
war ein Entwurf des überarbeiteten
DNA-Profil-Gesetzes eigentlich bereits
für Herbst 2018 angekündigt. Dieser soll
jetzt voraussichtlich im laufenden Jahr
vorgelegt werden. In Deutschland ist die
Situation vergleichbar. Die Änderung
der Strafprozessordnung wurde 2018 im
Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU
und SPD vereinbart; das Gesetzgebungs-
verfahren läuft noch. Das Bundesland
Bayern hat zur Gefahrenabwehr die
Anwendung der forensischen Phäno-
typisierung in seinem 2018 revidierten
Polizeigesetz bereits vorgesehen [3].

Problem der Festlegung
auf bestimmte zulässige
Eigenschaften

Rechtlich findet also ein Paradigmen-
wechsel in Bezug auf die forensische Ge-
netikstatt.DerPersönlichkeitsschutz tritt

viel stärker in den Vordergrund, da jetzt
neu tatsächlich evidente Merkmale der
Persönlichkeit untersucht werden sollen.
Dass dies grundsätzlich zulässig sein soll,
darüber scheint ein breiter gesellschaft-
licher Konsens zu bestehen [4]. Eben-
so klar erscheint es, dass der forensisch-
genetischen Analyse der Persönlichkeit
dennoch Grenzen gesetzt werden müs-
sen. Darüber, wo diese Grenzen genau zu
ziehensind,bestehtnichtnur inderallge-
meinen Bevölkerung, sondern auch un-
terFachleutenUneinigkeit [2].DieseUn-
einigkeit besteht jedochnur innerhalb ei-
ner gewissen Bandbreite. So scheint wei-
testgehend Einigkeit darüber zu beste-
hen, dass dieVorhersage vonAugen- und
Haarfarbe den Persönlichkeitsschutz nur
geringfügig tangieren. Auf der anderen
Seite ist man sich ebenso weitestgehend
einig, dass es nicht zulässig sein sollte,
im Rahmen der Auswertung von Tatort-
spuren explizit nach genetischen Krank-
heiten oder einer Veranlagung dafür zu
suchen. Die Leitplanken für die Gesetz-
gebung scheinen also gesetzt, innerhalb
dieser besteht jedoch immer noch ein re-
lativ großer Spielraum, der sich auch in
den verzögerten Gesetzgebungsprozes-
sen widerspiegelt. Erlaubt man die Vor-
hersage der biogeografischen Herkunft,
derHautfarbe oder desAlters? Lässtman
im Gesetz Platz für Entwicklungen, wie
die Vorhersage der Haarstruktur, ob je-
mand Raucher ist, ob er früh eine Glatze
bekommt oder evtl. irgendwann die Vor-
hersage der Körpergröße? Auf die Argu-
mente, die für oder gegen das eine oder
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andereMerkmal sprechen, soll hier nicht
weiter eingegangen werden, dazu wird
auf die bestehende Literatur verwiesen
[5–13].

Es wird sich bei der Definition der
nicht zu überschreitenden „roten Linie“
kaumeinerundumbefriedigendeLösung
finden lassen, was aus folgendem Grund
in der Natur der Sache liegt: Es handelt
sich bei einer forensischen DNA-Analy-
se im Allgemeinen und bei der foren-
sischen DNA-Phänotypisierung im Be-
sonderen immer um einen Eingriff in
die u. a. von Artikel 8 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) ge-
schützte Persönlichkeit der Betroffenen
(z.B. Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte: S. and Mar-
per vs. UK [14]). Ein solcher Eingriff in
Grundrechtspositionen muss demnach
geeignet, erforderlich und angemessen,
mithin also verhältnismäßig, sein [15].
Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist
jedochetwas, das sichnichtmit einer völ-
lig abstrakten Regelung erledigen lässt.
Die Verhältnismäßigkeit eines Grund-
rechtseingriffs bestimmt sich inderRegel
im Einzelfall. Manwird also in einembe-
sonders gravierenden Delikt, mit einem
großen öffentlichen Interesse an der er-
folgreichen Strafverfolgung, bei der Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit zu einem
anderen Schluss kommen als in einem
Bagatelldelikt. An dieser Stelle soll ein
Vorschlag gemacht werden, wie sich das
Problem der starren roten Linie vermei-
den ließe.

Lösungsvorschlag: eine
Ethikkommission für die
erweiterte forensische
DNA-Analyse

Im Gesetz sollten nur die Leitplan-
ken starr definiert werden. So könnte
dieses z.B. ohne Weiteres die Erstel-
lung und Auswertung von STR-Profilen
(autosomal und Y-Chromosom), die
Auswertung der mitochondrialen Kon-
trollregion sowie eine Untersuchung
auf Augen- und Haarfarbe zulassen.
Explizite Untersuchungen des Gesund-
heitszustandes sollten verboten werden.
Für den Entscheid über die Zulässigkeit
aller übrigen Analysen sollte die un-
abhängige nationale Ethikkommission

Erweiterte Forensische DNA-Analyse
(EK-EFDA) eingerichtet werden. Diese
setzt sichzusammenaus Juristen, Polizei-
vertretern, Ethikern undGenetikern und
entscheidet im Mehrheitsentscheid über
die Zulässigkeit einer weitergehenden
forensisch-genetischen Untersuchung.
Sie berücksichtigt dabei die Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahme im Einzelfall,
und ob die gewünschte Untersuchung
wissenschaftlich ausreichend fundiert
ist. Die Ermittlungsbehörde, die die Un-
tersuchung veranlassen möchte, muss
darlegen, was bisher an Ermittlungs-
arbeit geleistet wurde, und begründen,
warum die Untersuchung notwendig
ist. Sie muss aufzeigen, wie die erho-
benen Daten verwendet werden sollen,
und insbesondere welchem Personen-
kreis sie im Rahmen der Ermittlung
zugänglich gemacht werden sollen. Das
im Antrag beschriebene Vorgehen und
der definierte Personenkreis sind für die
antragstellende Ermittlungsbehörde bin-
dend. Es ist bei nichtaussichtslosen, aber
unvollständigen Anträgen möglich, das
in einem Antrag beschriebene Vorgehen
auf Anraten der Kommission nachzu-
bessern. Im selben Ermittlungsverfahren
darf derAntragnur indefiniertenZeitab-
ständen mehrmals eingereicht werden.
Wurde eine Bewilligung für eine erwei-
terte DNA-Analyse erteilt, so informiert
die antragstellende Ermittlungsbehörde
die EK-EFDA über den Fortgang der
Ermittlung. Dadurch wird der Kom-
mission ermöglicht, den erfolgreichen
Einsatz der bewilligten Analysen zu eva-
luieren. Mitglieder der Kommission, die
ebenso einer antragstellenden Organisa-
tion angehören, enthalten sich für den
jeweiligen Entscheid der Stimme. Für
jedes Kommissionsmitglied existiert ein
Stellvertreter, der einer anderen Orga-
nisation angehört und in diesem Fall
Teil des Entscheidungsgremiums wird.
Gegen den Entscheid der Kommission
kann bei einem Gericht Beschwerde
eingelegt werden. Die EK-EFDA er-
stellt in regelmäßigen Abständen Re-
chenschaftsberichte zu Händen der sie
beaufsichtigenden Behörde. Periodische
Sitzungen der Kommission sollten aus-
reichen, da die Fallzahlen voraussichtlich
überschaubar bleiben und es sich bei den
betreffenden Kriminalfällen nicht um

Fälle mit höchster Dringlichkeit handeln
kann, da die erweiterte DNA-Analyse
als Maßnahme in Ultima Ratio ohnehin
erst nach dem Ausschöpfen der her-
kömmlichen Ermittlungsmethoden zur
Anwendung kommen soll.

Die Vorteile einer solchen Fachkom-
mission liegen auf der Hand:
4 Es wird dadurch ein unabhängiges,

interdisziplinäres Entscheidungsgre-
mium geschaffen, das im Idealfall alle
möglichen Aspekte der angestrebten
Untersuchung ganzheitlich und unter
Berücksichtigung der Verhältnis-
mäßigkeit im Einzelfall betrachten
kann. Der Entscheid, ob eine Un-
tersuchung im Einzelfall zulässig ist,
wird im Vergleich zum Entscheid
eines einzelnen Ermittlungsrichters
oder in das Ermittlungsverfahren in-
volvierten Staatsanwaltes durch den
Mehrheitsentscheid der Fachkom-
mission legitimiert. Dadurch wird
die Akzeptanz in der Bevölkerung
gesteigert.

4 Es findet eine Qualitätskontrol-
le analog zur Beurteilung eines
Forschungsvorhabens durch eine
Ethikkommission statt. Durch die
Formalitäten bei der Beantragung
der Untersuchung finden bereits bei
der antragstellenden Ermittlungs-
behörde ein strukturierter Prozess
und eine Güterabwägung statt. Für
die Ermittlung nichtzielführende
Untersuchungen und damit unnötige
Eingriffe in Persönlichkeitsrech-
te sollten dadurch weitestgehend
vermieden werden können. Der Ver-
gleich mit den Ethikkommissionen,
die medizinische Forschungsvorha-
ben begutachten, ist hier berechtigt,
hat doch auch in der Forschung
der Entscheid der Kommission die
Güterabwägung zwischen den In-
teressen des direkt Betroffenen und
der Gesellschaft zum Ziel. Im me-
dizinischen Forschungskontext ist
es das Interesse der Gesellschaft an
einer Verbesserung der medizini-
schen Versorgung; im forensischen
Kontext ist es das Interesse der Gesell-
schaft an der erfolgversprechenden
Strafverfolgung.

4 Es ist zu erwarten, dass in nur
wenigen Fällen von den Ermitt-
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lungsbehörden eine erweiterte DNA-
Analyse angestrebt wird. Um also
einen gewissen Erfahrungsschatz in
der Handhabung aufbauen zu kön-
nen, ist es gerade in föderalen Staaten
wie Deutschland und der Schweiz
nötig, den Vorgang weitestgehend
zu zentralisieren. Damit kann ver-
mieden werden, dass der Entscheid
über die Zulässigkeit immer wieder
durch einzelne Staatsanwälte oder
Ermittlungsrichter getroffen werden
muss, für die es der jeweils erste Fall
mit einer derartigen genetischen Un-
tersuchung ist. Mit der Beurteilung
durch eine nationale Fachkommis-
sion kann außerdem gewährleistet
werden, dass in einem föderalen Staat
die Thematik bundesweit einheitlich
gehandhabt wird.

4 Die forensische DNA-Phänotypi-
sierung steht erst am Anfang ihrer
Entwicklung und wird sich in den
kommenden Jahren stetig weiter-
entwickeln. Im Gegensatz zu einer
starren roten Linie im Gesetz, die
einzelne bestimmbare Eigenschaf-
ten abschließend definiert, bietet
die Definition von weiter gefassten
rechtlichen „Leitplanken“, im Zusam-
menspiel mit der Einrichtung einer
Fachkommission, die Möglichkeit,
flexibel auf technologische Entwick-
lungen zu reagieren, ohne dabei
den Schutz der Privatsphäre aus den
Augen zu verlieren.

4 Die EK-EFDA wäre zudem auch ein
geeignetes Gremium, um im Einzel-
fall nicht nur über die Zulässigkeit
von forensischen DNA-Phänoty-
pisierungen zu befinden, sondern
auch um die Zulässigkeit einer Ver-
wandtensuche in den staatlichen
DNA-Datenbanken oder allenfalls
sogar in einer öffentlich zugänglichen
genealogischen Datenbank [16] zu
beurteilen.

Wenn es um die Zulassung der erwei-
terten forensischen DNA-Analyse geht,
so wird stets das Beispiel der Nieder-
lande angeführt, wo bereits 2003 hierfür
eine gesetzliche Grundlage verabschie-
det wurde [17]. Mit dem „Centrale To-
etsingscommissie (CTC)“ existiert auch
in den Niederlanden ein übergeordne-
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Zusammenfassung
Die Einführung der erweitertenDNA-Analyse
in der Schweiz und in Deutschland scheint
grundsätzlich eine beschlossene Sache zu
sein; die Gesetzgebungsverfahren in beiden
Ländern laufen. Unklar und nach wie vor
strittig ist jedoch, welche Merkmale in
Zukunft untersucht werden dürfen, und unter
welchen Voraussetzungen die erweiterte
DNA-Analyse zulässig sein soll. Die künftige
Regelung soll eine zu restriktive Einschrän-
kung auf bestimmteMerkmale vermeiden
und gleichzeitig den Persönlichkeitsschutz
der Betroffenen weitestgehend wahren.
Dieser Drahtseilakt stellt die Gesetzgeber in

der Schweiz und in Deutschland vor eine
schwer lösbare Aufgabe, die derzeit den
Gesetzgebungsprozess verzögert und im
Falle einer starren Festlegung des gesetzlich
zulässigen Analysespektrums zwangsläufig
zu einem unbefriedigenden Resultat führt,
sei es aus grundrechtlicher Perspektive oder
aus Perspektive der Strafverfolgung. Mit
dem vorliegenden Beitrag soll ein möglicher
Lösungsansatz vorgestellt werden.

Schlüsselwörter
DNA · Phänotypisierung · Biogeografische
Herkunft · Deutschland · Schweiz

Plea for a national ethics committee for extended forensic DNA
analyses

Abstract
The introduction of extended forensic
DNA analysis in Switzerland and Germany
seems to be a done deal, with legislative
procedures underway in both countries;
however, it is unclear and still controversial
which characteristics may be examined in
the future and under which conditions an
extendedDNA analysis should be permissible.
The future regulations should avoid a too
narrow restriction to certain characteristics
and at the same time should protect the
fundamental rights of the persons concerned
as far as possible. This balancing act presents
legislators in Switzerland and Germany with

a task that is difficult to solve and which is
currently delaying the legislative process.
A rigid definition of the legally permissible
spectrum of analyses will inevitably lead to
an unsatisfactory result, whether from the
perspective of fundamental rights or from
the perspective of criminal prosecution.
This article is intended to present a possible
solution.

Keywords
DNA · Forensic phenotyping · Biogeographical
ancestry · Germany · Switzerland

tes Gremium, das vor der Durchführung
einer erweiterten DNA-Analyse konsul-
tiert werden muss [18]. Allerdings han-
delt es sich hierbei lediglich um ein Be-
ratungsgremium, das sich ausschließlich
aus Vertretern von Polizei und Staats-
anwaltschaft zusammensetzt. Es liegt al-
so kein interdisziplinäres Gremium vor,
demauchGenetikerundEthikerangehö-
ren. Gerade die interdisziplinäre Zusam-
mensetzung ist jedoch unbedingt erfor-
derlich, wenn die EK-EFDA über die nö-
tige Kompetenz verfügen soll, den Nut-
zen, die Tragweite und die Verhältnismä-
ßigkeit einer erweiterten DNA-Analyse
im Einzelfall ganzheitlich zu beurteilen.

Fazit

Wir sind überzeugt, dass eine interdis-
ziplinäre nationale Ethikkommission,
die über die Zulässigkeit von erweiter-
ten forensisch-genetischen Analysen im
Einzelfall entscheidet, einen wertvollen
Beitrag zu einer überlegten, effizien-
ten und verhältnismäßigen Anwendung
der neuen Ermittlungsmethoden leis-
ten kann und möchten dazu einladen,
unseren Vorschlag zu diskutieren.
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Fachnachrichten

Computermodell sagt Zellver-
haltenwährend Krankheit und
Behandlung vorher

Ein neues, auf künstlicher Intelligenz basie-

rendes Computermodell soll das Verhalten
von Zellenwährend einer Krankheit und im

Verlauf einer Behandlungvorhersagen.Das

Deep-Learning-Modell mit demNamen Sc-
Gen haben Wissenschaftler vom Institute

of Computational Biology des Helmholtz
Zentrums München entwickelt. Es setzt

Ideen aus der Bild-, Sequenz- und Sprach-

verarbeitung ein und wendet sie an, um
das Verhalten einer Zelle darzustellen.

Bisherige Modelle hatten im Gegensatz

hierzu statistische und mechanistische
Ansätze als Grundlage verfolgt.

Das neue Modell ist zudem in der Lage,
zelluläre Reaktionen übergreifend vorher-

zusagen.

Die im Rahmen des „Human Cell Atlas“-

Projekts verfügbaren Informationen wer-

den in absehbarer Zeit ein Referenzrahmen
für die Funktion von Zellen, Geweben und

Organen im gesunden Zustand geben.
Ziel des „scGen“ genannten Computer-

modells ist es, Reaktionen von Zellen auf

Störeinflüsse wie Krankheiten oder Stoffe
genau zumodellieren. Gearbeitetwird der-

zeit an weiteren Verbesserungen, um die

Vorhersagekraft des Computermodells zu
erhöhen und auch Kombinationen von

Störungen zu untersuchen. Die Optimie-
rung wird sich nun auf komplexere Fragen

zu Krankheiten fokussieren.

Literatur: Lotfollahi M, Wolf FA, Theis FJ

(2019) scGen predicts single-cell pertur-

bation responses. Nature Methods 16, pa-
ges715–721. doi 10.1038/s41592-019-

0494-8
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